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härtefälle – Verlängerung

In bestimmten Härtefällen kann es zu einer Verlängerung des Bezuges von Kinder-
betreuungsgeld von max. zwei Monaten über das höchstmögliche Ausmaß, das einem 
Elternteil ohne Wechsel zusteht, kommen:

1. Der zweite Elternteil ist aufgrund eines Ereignisses (und den durch dessen
 Dauer bedingten Wegfall des gemeinsamen Haushaltes) am Bezug des KBG   
 im Zeitraum der Verlängerung verhindert (Tod, Aufenthalt in einer Heil- und   
 Pflegeanstalt, gerichtlich oder behördlich festgestellte häusliche Gewalt, 
 Aufenthalt im Frauenhaus, Haft).

2. Ein Elternteil ist zum Zeitpunkt der Verlängerung seit mind. vier Monaten   
 alleinstehend, hat einen Antrag auf Festsetzung des Unterhaltes gestellt (es wird  
 aber noch kein Unterhalt bezogen) und verfügt über ein max. Nettoeinkommen  
 von 1.200,– Euro (inkl. Familienleistungen) in den letzten vier Monaten bzw. im  
 Verlängerungszeitraum (plus je 300,– Euro für weitere Personen im Haushalt, 
 für die Unterhalt geleistet wird).

härtefälle – Verlängerung

ANtRAGStEllUNG

Das Kinderbetreuungsgeld sowie die Beihilfe zum Kinderbetreuungsgeld gebühren nur 
auf Antrag.
 

Zuständig ist jener Krankenversicherungsträger, bei dem Wochengeld bezogen wurde bzw. 
bei dem man versichert (anspruchsberechtigt) ist bzw. zuletzt versichert (anspruchsbe-
rechtigt) war. Hat bisher keine Versicherung bestanden, ist jene Gebietskrankenkasse 
zuständig, bei der der Antrag auf Kinderbetreuungsgeld gestellt wird.

Für die Antragstellung sind eigens aufgelegte Formulare zu verwenden. 

Bezieherinnen von Wochengeld werden die Antragsformulare grundsätzlich nach der 
Geburt automatisch zugesendet. Sollten Sie kein Formular erhalten, wenden Sie sich 
bitte an Ihre Krankenkasse!
Für alle anderen Eltern liegen die Formulare bei den Krankenversicherungsträgern auf 
oder können von der Homepage unter www.bmwfj.gv.at ausgedruckt werden.

Der Antrag auf Kinderbetreuungsgeld kann auch online gestellt werden 
(www.bmwfj.gv.at) Voraussetzung ist ein qualifiziertes Signaturzertifikat plus 
Kartenlesegerät. Infos zu Signatur und Bürgerkarte unter www.buergerkarte.at.

WIChtIG: Eine Geburtsmeldung oder ein Antrag auf Wochengeld ersetzt 

niemals einen Antrag auf Kinderbetreuungsgeld.!

tiPP Da diese Leistungen nur bis zu sechs Monate rückwirkend geltend 

gemacht werden können, wird empfohlen, unmittelbar nach der Geburt 

den Antrag zu stellen, damit keine Bezugszeiten verloren gehen. 

Wird jedoch im Anschluss an einen Wochengeldbezug noch ein Rest-

urlaub verbraucht, sollte in einem Beratungsgespräch geklärt werden, 

ab welchem Tag ein Bezug der Leistungen sinnvoll ist, damit es nicht 

zu einem Überschreiten der Zuverdienstgrenze kommt.

tiPP Wenn sich die Eltern beim Bezug abwechseln, so muss auch der 

zweite Elternteil einen eigenen Antrag ausfüllen und an seine Kranken-

kasse schicken. Um eine rechtzeitige Auszahlung zu gewährleisten, 

wird empfohlen, diesen Antrag etwa vier bis sechs Wochen vor dem 

geplanten Wechsel zu stellen.
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Sozialrechtliche 
Rahmenbedingungen

Arbeitsrechtliche 
Rahmenbedingungen

Während des Bezuges von Kinderbetreuungsgeld besteht grundsätzlich eine Krankenver-
sicherung für den/die Bezieher/in und das Kind. Hiezu ist kein gesonderter Antrag nötig. 

Durch die Pensionsharmonisierung gilt seit 2005 für den kindererziehenden Elternteil, 
der ab 1. Jänner 1955 geboren ist, Folgendes:

Für Zeiträume der Kindererziehung ab 1. Jänner 2005 besteht für die ersten vier Jahre 
ab der Geburt des Kindes eine Pflichtversicherung in der Pensionsversicherung (bei 
Mehrlingen für die ersten fünf Jahre ab der Geburt der Kinder). Dadurch werden 
Beitragszeiten erworben. Die Beitragsgrundlage und damit auch die Bemessungsgrundlage 
für die Pension beträgt im Jahr 2010 monatlich 1.528,87 Euro.

Krankenversicherung

Pensionsversicherung

Unter Karenz versteht man den arbeitsrechtlichen Anspruch auf Freistellung von der 
Arbeitsleistung gegen Entfall des Entgeltes. Der Anspruch auf Karenz besteht längstens 
bis zum zweiten Geburtstag des Kindes, unabhängig davon, ob nur ein Elternteil oder 
beide abwechselnd Karenz in Anspruch nehmen. Der damit verbundene Kündigungs- 
und Entlassungsschutz endet vier Wochen nach Ende der Karenz.

Die Karenz muss mindestens zwei Monate dauern. Bitte beachten Sie, dass sich der 
Anspruch auf Karenz hinsichtlich der Dauer mit dem Anspruch auf Kinderbetreuungsgeld 
nicht decken muss.

Karenz

	D er große Unterschied

Karenz
(arbeitsrechtlicher Anspruch)

	 Kinderbetreuungsgeld 
	 (Familienleistung)

dem/der Arbeitgeber/in
bekannt geben

(aus Beweisgründen schriftlich)
	 Antrag bei der Krankenkasse

Freistellung von der Arbeit 
(längstens bis zum zweiten 

Geburtstag des Kindes)

	 Geldleistung 
(je nach Variante, längstens 

bis zum Ende des 30. bzw. 36 
Lebensmonats des Kindes)
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Bis zur Geringfügigkeitsgrenze (2010: 366,33 Euro brutto monatlich)
• kann sowohl beim/bei der eigenen als auch bei einem/einer anderen    

Arbeitgeber/in dazuverdient werden.

Über der Geringfügigkeitsgrenze kann
• mit dem/der eigenen Arbeitgeber/in eine Beschäftigung bis zu 13 Wochen 

im Kalenderjahr vereinbart werden
oder
• mit Zustimmung des/der eigenen Arbeitgebers/in eine Beschäftigung bis zu 

13 Wochen im Kalenderjahr bei einem/einer anderen Arbeitgeber/in ausgeübt   
werden.

Die 13-Wochen-Grenze ist ausschließlich im Arbeitsrecht von Bedeutung und hat 
grundsätzlich keine Auswirkungen auf den Anspruch auf Kinderbetreuungsgeld (die 
Einkünfte zählen jedoch zum Zuverdienst!). 

Anspruch auf Elternteilzeit 

In Betrieben mit mehr als 20 Arbeitnehmern/Arbeitnehmerinnen haben Eltern, sofern 
ihr Arbeitsverhältnis ununterbrochen drei Jahre (Karenz wird eingerechnet) gedauert 
hat, einen Rechtsanspruch auf Teilzeitbeschäftigung (mit Rückkehrrecht zur Vollzeit) 
längstens bis zum siebenten Geburtstag oder einem späteren Schuleintritt des Kindes. 
Lediglich die Rahmenbedingungen der Teilzeitbeschäftigung, also Beginn, Dauer, Aus-
maß und Lage der Arbeitszeit sind mit dem/der Arbeitgeber/in zu vereinbaren.

Vereinbarte teilzeitbeschäftigung 

Liegen die Voraussetzungen der Betriebsgröße und/oder der Zugehörigkeitsdauer nicht 
vor, kann eine Teilzeitbeschäftigung längstens bis zum vierten Geburtstag des Kindes 
mit dem/der Arbeitgeber/in vereinbart werden.

Gemeinsame Bestimmungen

Beide Arten der Teilzeitbeschäftigung können unabhängig davon ausgeübt werden, ob 
zuvor Karenz in Anspruch genommen wurde.

Voraussetzungen für die Teilzeitbeschäftigung:

• gemeinsamer Haushalt mit dem Kind oder Obsorgeberechtigung,
• der andere Elternteil darf sich nicht in Karenz befinden,
• die Teilzeitbeschäftigung muss mindestens zwei Monate dauern.

Beide Elternteile können die Teilzeitbeschäftigung auch gleichzeitig in Anspruch nehmen. 
Es ist jedoch nur eine einmalige Inanspruchnahme pro Elternteil und Kind möglich.

Die Teilzeitbeschäftigung kann frühestens nach Ablauf der (fiktiven) Schutzfrist begin-
nen (aber auch später angetreten werden) und endet vorzeitig, wenn der Elternteil 
Karenz oder Teilzeitbeschäftigung für ein weiteres Kind in Anspruch nimmt.

Nähere Informationen zum Arbeitsrecht finden Sie auf der Website des Bundes-
ministeriums für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz (www.bmask.gv.at).

Beschäftigung während der Karenz teilzeitbeschäftigung

Anspruch auf Elternteilzeit 

Vereinbarte teilzeitbeschäftigung 

Gemeinsame Bestimmungen
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ARBEItSloSEN-
VERSIChERUNG

Die folgenden Informationen beziehen sich ausschließlich auf Mütter und Väter, die auf-
grund einer eigenen unselbstständigen Erwerbstätigkeit die Anwartschaft erfüllen und 
damit einen Anspruch auf Leistungen aus der Arbeitslosenversicherung erworben haben.

•  Im Anschluss an den Bezug von Kinderbetreuungsgeld und bei Verlust des Arbeits-
platzes besteht bei Vorliegen der sonstigen Voraussetzungen (Arbeitsfähigkeit,
Arbeitswilligkeit, Arbeitslosigkeit) in der Regel ein Anspruch auf Arbeitslosengeld, 
sofern die Bezugsdauer des Arbeitslosengeldes nicht bereits vor dem (oder wäh-
rend des) Kinderbetreuungsgeldbezuges erschöpft wurde.

•  Der Bezug von Arbeitslosengeld ist grundsätzlich auch parallel zum Bezug des 
pauschalen Kinderbetreuungsgeldes möglich.

•  Ein Anspruch auf Arbeitslosengeld besteht allerdings nur für Personen, die sich 
zur Aufnahme einer üblicherweise auf dem Arbeitsmarkt angebotenen zumutbaren 
Beschäftigung bereithalten und damit dem Arbeitsmarkt zur Verfügung stehen. 
Bei Bezug von Kinderbetreuungsgeld ist dies nur dann der Fall, wenn das Kind 
durch jemand anderen im Familienkreis oder außerhalb, z.B. im Rahmen von 
Einrichtungen wie Kinderkrippen oder Kindergärten oder von einer Tagesmutter, 
betreut wird.

•  Zur Gewährleistung einer möglichst raschen und erfolgreichen Integration von 
Müttern oder Vätern bei der (Wieder-)Erlangung eines Arbeitsplatzes wird das 
Arbeitsmarktservice (AMS) besondere Vermittlungsanstrengungen unternehmen. 
Das AMS unterstützt die Beschäftigungschancen durch ein flexibles Angebot an 
Ausbildungs- und Wiedereingliederungsmaßnahmen. 

 Insbesondere hat das AMS danach zu trachten, binnen vier Wochen eine zumut-
bare Beschäftigung zu vermitteln oder die Teilnahme an einer entsprechenden 
Maßnahme zu ermöglichen.

Nähere Informationen zur Arbeitslosenversicherung erteilt Ihnen gerne Ihre nach dem 
Wohnsitz zuständige Geschäftsstelle des AMS (www.ams.at).

Weitere Informationen

Weitere Informationen zum Thema 
Kinderbetreuungsgeld erhalten Sie 
bei Ihrer zuständigen Krankenkasse, 
beim Familienservice des Bundes-
ministeriums für Wirtschaft, Familie 
und Jugend (BMWFJ) unter 
0800 240 262 (kostenlos aus ganz 
Österreich) oder auf der Homepage 
des BMWFJ unter www.bmwfj.gv.at

Broschüren des BMWFJ 
erhalten Sie per E-Mail unter 
bestellservice@bmwfj.gv.at 
oder auf der Homepage des BMWFJ 
unter www.bmwfj.gv.at 

Nähere Informationen zum Thema 
Arbeitsrecht bzw. Arbeitslosen-
versicherung erhalten Sie beim 
Servicecenter des Bundesministeriums
für Arbeit, Soziales und Konsumenten-
schutz (BMASK) unter 0800 201 611 
oder auf der Homepage des BMASK 
unter www.bmask.gv.at

Informationen zu steuerrechtlichen 
Fragen erhalten Sie bei Ihrem 
Wohnsitzfinanzamt oder beim 
Bundesministerium für Finanzen 
unter www.bmf.gv.at bzw. unter der 
Bürgerservicenummer 0810 001 228

0800 201 611

www.bmask.gv.at

bestellservice@bmwfj.gv.atbestellservice@bmwfj.gv.atbestellservice@bmwfj.gv.at

0800 240 2620800 240 2620800 240 262 (kostenlos aus ganz 

www.bmwfj.gv.at

www.bmf.gv.at bzw. unter der 
0810 001 228

www.bmwfj.gv.at



Bundesministerium für 
Wirtschaft, Familie und Jugend
Familienservice 0800 240 262 

(zum Nulltarif aus ganz Österreich)

www.bmwfj.gv.at


